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Sollen Alleinerziehende mit  
kleinen Kindern arbeiten gehen?

Frage
Darf und soll man von Alleinerziehenden mit Klein-
kindern verlangen, dass sie sich um eine Erwerbstätig-
keit bemühen?

Grundlagen
Als allein erziehend gilt, wenn eine Person mit ihrem 
Kind oder ihren Kindern tatsächlich alleine wohnt und 
nicht mit einem Partner, einer Partnerin oder Familien-
angehörigen zusammenlebt. Die SKOS-Richtlinien 
(C.1.3 und C.2) sehen vor, dass für das Wohl der Kinder 
in den ersten Lebensjahren die regelmässige Präsenz ei-
ner Bezugsperson wichtig ist. In der Regel sind Mutter 
oder Vater die geeigneten Personen. Eltern von Klein-
kindern sollen selber zwischen den Anforderungen des 
Berufslebens und der Kindererziehung abwägen dürfen. 
Dies gilt insbesondere für allein erziehende Mütter und 
Väter, die nicht in einer Partnerschaft leben. Während 
den ersten Lebensjahren ihres Kindes oder ihrer Kinder 
sollen Alleinerziehende deshalb von der Sozialhilfe nicht 
dazu gedrängt werden, eine Erwerbstätigkeit auszuüben. 
Diesem Grundsatz widerspricht, dass
-	 der (Wieder-)Einstieg ins Berufsleben nach mehrjäh-

riger Abwesenheit schwierig, je nach Konjunkturlage 
gar unmöglich ist.

-	 zurzeit vermehrt junge Frauen (18- bis 25-Jährige) 
ohne oder mit abgebrochener Berufsausbildung  
allein erziehende Mütter werden.

-	 in unserer Gesellschaft Ausbildung und Beruf einen 
zentralen Stellenwert für die soziale Integration haben.

-	 in der Sozialhilfe der Individualisierungsgrundsatz 
bereits festgehalten ist, das heisst, die individuelle 
Situation der Klientin oder des Klienten immer be-
rücksichtigt werden muss.  

Die persönliche Situation und die Ressourcen von Allein-
erziehenden sind sehr unterschiedlich. Berücksichtigt 
man diese beiden Aspekte, kann auch von Alleinerzie-
henden erwartet werden, dass sie möglichst rasch eine 
ihrer Situation entsprechende Erwerbstätigkeit oder Aus-
bildung (wieder-) aufnehmen. Dies entspricht dem Indi-
vidualisierungsgrundsatz in der Sozialhilfe.

Antwort
Von Alleinerziehenden mit Kleinkindern kann verlangt 
werden, dass sie Anstrengungen zur Aufnahme einer Er-
werbstätigkeit unternehmen. Dabei gilt es folgende drei 
Punkte zu berücksichtigen:

1. Berufliche Integration 
In unserer Gesellschaft bedeutet erwerbstätig sein gleich-
zeitig auch dazugehören. Spätestens im Schulalter kann 
für ein Kind die gesellschaftliche Integration der Eltern 
zu einem wichtigen Aspekt werden. Zudem zeigt die  
Erfahrung, dass ein früher Einstieg ins Erwerbsleben 
bessere Chancen bietet, um langfristig beruflich integ-
riert zu sein. Es ist deshalb sinnvoll, Klientinnen und Kli-
enten frühzeitig zu motivieren und damit auf ihre zu-
künftige Doppelrolle vorzubereiten. Dabei muss den Be-
troffenen entsprechende Hilfe angeboten werden. So 
kann man sie beispielsweise bei der Suche nach familien-
ergänzenden Betreuungsmöglichkeiten, geeigneten Aus-
bildungsangeboten oder Teilzeitstellen unterstützen. Die 
Sozialhilfeorgane haben die Aufgabe, der Situation ange-
passte Lösungen zu finanzieren, dazu gehören Weiterbil-
dungsangebote oder die Fremdbetreuung der Kinder. 

2. Pflicht zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit
Nach dem vollendeten dritten Lebensjahr des Kindes kann 
von Alleinerziehenden erwartet werden, dass sie im Rah-
men ihrer Möglichkeiten eine Erwerbstätigkeit ausüben.

3. Pflicht der Sozialhilfeorgane
Die Forderung nach der Aufnahme einer Erwerbsarbeit 
kann nur durchgesetzt werden, wenn die Betreuung der 
Kinder während der berufsbedingten Abwesenheit der  
allein erziehenden Person gewährleistet ist. Die Kosten da-
für sind nach den ortsüblichen Tarifen im Unterstützungs-
budget zu berücksichtigen. � 
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Die Sozialhilfe kann Alleinerziehende mit kleinen Kindern bei der Suche nach einer 
Erwerbsarbeit unterstützen. Je früher die berufliche Integration gelingt, desto besser die 
Perspektiven.

praxis
Die R ubrik « Praxis » beantwortet Fragen der Sozialhilfe
praxis. SKOS-Mitglieder haben die Möglichkeit, konkrete 
Fragen an die SKOS-Line zu richten (www.skos.ch, ein- 
loggen ins Intranet, R ubrik «Beratung» wählen). Ihre  
Fragen werden von Fachpersonen beantwortet, und ausge-
wählte Beispiele werden in der ZESO publiziert.
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